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A e Generalversamnlng - - Aktionde der- Slweizeishen - Nordosthalngeselsehl,

Tit.!

Seit der Griindung unserer Gesellschaft sind dreissig Jahre verflossen, und es lige der Gedanke nahe, einen
Riickblick auf diesen Zeitraum zu werfen, auf seine glinzenden und triiben Abschnitte. Aber es ist iiber diese
Periode schon so viel geschrieben worden, dass wir fiirchten miissten, nur lingst Bekanntes zu wiederholen. Zudem
sind die Gemiither gerade gegenwiirtig weniger mit der Vergangenheit als mit der niichsten Zukunft beschiiftigt, und
wir beschréinken uns daher darauf, IThnen unsern dreissigsten Geschiftsbericht in gewohnter Form vorzulegen.

I. Verhiltniss zum Bund, zu den Kantonen und Landesgegenden.

Im Gebiete des Eisenbahnwesens sind im Berichtsjahr keine Bundesgesetze erlassen worden.

Dagegen hat der Bundesrath zwei Verordnungen erlassen, die eine vom 8. September iiber die Obliegen-
heiten der Kontrolingenieure, die andere vom 24. November iiber die Konzessionen der Dampfbootunternehmungen.
Namentlich hinsichtlich der Letzteren liesse sich fragen, inwiefern der Bundesrath befugt sei, sich selber auf dem
Verordnungswege neue Kompetenzen beizulegen, die sich auf kein Gesetz gi'iinden. ‘Wir haben aber einstweilen keine
Veranlassung, diese Frage weiter zu erdrtern.

Im Berichtsjahr fand zu Bern, aus Initiative des schweizerischen Bundesrathes, eine internationale
Konferenz statt, zur Vereinbarung einheitlicher technischer Bestimmungen fiir den Eisenbahnbetrieb, speziell zur
Er]eichtcmng der durchgehenden Benutzung des Rollmaterials. Die schweizerischen Bahnen waren dabei durch zwei
Abgeordnete vertreten, welche auf Grund vorberathender Verhandlungen der technischen Oberbeamten der Bahn-
verwaltungen an den Berathungen sich mit Erfolg betheiligten.

Gegen Schluss des Jahres richtete das B i senbahndepartement ein Kreisschreiben an die schweizerischen
Bahnverwaltungen, worin als nothwendig erklirt war, dass die im Ausland angewendeten, bewihrten technischen
Einrichtungen zur Vermehrung der Betriebssicherheit auch in der Schweiz eingefiihrt werden; speziell waren als
solche genannt die Liutsignale lings den Bahnlinien, die Blocksignale, die solidarische Verriegelung der Weichen
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und Signale, die kontinuirlichen Bremsen. Das Schreiben verlangte die sofortige Anhandnahme dieser Einrichtungen
fiir alle von Schnellziigen befahrenen Linien und bis Ende 1884 deren allgemeine Durchfithrung. In Erwiederung
desselben erkliirten sich die Bahnverwaltungen bereit, zu denjenigen Einrichtungen Hand zu bieten, welche nach den
bestehenden Verhiilinissen zur Garantirung der Betriebssicherheit als nothwendig erkannt werden. Sie machten
jedoch aufmerksam, dass es nicht richtig wire, Einrichtungen, welche fiir Linien mit grossem Verkehr und sehr
schnellen Ziigen sich rechtfertigen, ohne jede Riicksicht auf die Kosten, auf Linien von ganz andern, weit be-
scheideneren Verkehrsverhiiltnissen auszudehnen; sie erachteten iiberhaupt als unerliisslich, dass hiebei die Linien
je nach ihrem verschiedenen Verkehrscharakter auch verschieden behandelt werden, und vermissten an dem Kreis-
schreiben die nothige Klarheit der Bestimmungen, um eine gedeihliche Losung zu sichern. Daher wurde das
Departement ersucht, die einschligigen Verhiiltnisse gemeinsam mit den Bahnverwaltungen einer griindlichen Er-
orterung zu unterstellen, unter Bezugnahme auf Art. 31, Absatz 2 des Gesetzes iiber Bau und Betrieb der Hisen-
bahnen, gemiss welchem der Bundesrath nach Anhorung der Bahnverwaltungen auf dem Wege des Reglementes

hieriiber zu statuiren haben wird.

In unserm vorjihrigen Bericht haben wir die Hoffnung ausgesprochen, dass die Verpfindung des auf
badischem Gebiete gelegenen Theils der O stsektion der vormaligen Nationalbahn einer baldigen Erledigung
entgegengehe. Die Angelegenheit hat sich aber bis heute verzogert; indessen fehlt nun bloss noch die endliche
Genehmigung des Protokolleintrags durch das badische Ministerium, worauf der Ausgabe der Partialobligationen

nichts mehr im Wege stehen wird.

Die fiir das Berichtsjahr in Aussicht genommenen Arbeiten fiir Umgestaltung des sogenannten Bahnhofdreiecks
in Winterthur und fiir die neue Einfilhrung der vier Ostlinien sind vollendet, und dic betreffenden Vertrige zur

Perfektion gelangt.

Die erstinstanzliche Erledigung des vom Komite fiir Begriindung einer rechtsufrigen Ziirichseebahn angehobenen
Prozesses gegen Auszahlung von Dividenden hat sich bis gegen das Ende des Berichtsjahres hinaus-
gezogen. Zur Unterstiitzung der Klage hatten sich die Regierungen der Kantone Ziirich, Schaffhausen, Aargau und
Thurgau veranlasst gesehen, ein Gutachten iiber die Situation der Nordostbahn und die Auszahlung von Dividenden
ausarbeiten zu lassen und damit die Herren Stéinderath Olivier Zschokke in Aarau, Nationalrath Dr. Simon Kaiser
in Solothurn und Steinmann-Bucher in St. Gallen betraut. Diese hochst einseitige Arbeit wurde zwar der Nordost-
bahnverwaltung nicht offiziell mitgetheilt und schien bloss bestimmt, die Presse und die Richter zu beeinflussen.
In der Ungewissheit, inwiefern das erstinstanzliche Gericht in seinem Urtheil auch die allgemeine Situation und die
Bilanz der Nordostbahn beriicksichtigen werde, glaubte die Direktion das Gutachten nicht stillschweigend vorbeigehen
lassen zu diirfen, sondern dessen Irrthiimer ebenfalls offentlich berichtigen zu sollen. Das Gericht hat jedoch in seinen
Motiven zu dem vom 20. Dezember 1882 datirten Urtheil auf die Deduktionen des Gutachtens kein Gewicht gelegt,
sondern, auf ganz andere Erwiigungen gestiitzt, gefunden, die Nordostbahngesellschaft sei nicht berechtigt, die in der
Generalversammlung vom 30. Juni 1881 beschlossene Dividende an die Priorititsaktioniire auszurichten. Gegen dieses
Urtheil hat die Nordostbahndirektion die Berufung ans Obergericht erkliirt.

Gegen die oben erwiihnte berichtigende Beleuchtung des Gutachtens der Herren Zschokke und Kaiser ist der
Direktion eine einzige Erwiederung bekannt geworden, welche jedoch der ,Beleuchtung* keine Unrichtigkeit nach-
zuweisen vermag, sondern nur unter Wiederholung einiger Ziffern des Gutachtens betreffend die verminderten Be-
triebsausgaben der Nordostbahn in der Vermuthung gipfelt, dass die erzielten Betriebsersparnisse bloss durch die
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Oberaufsicht der ,Eisenbahnbank bedingt und daher nicht haltbar seien. Diese Vermuthung wird wiederholt damit
zu begriinden versucht, dass die Beleuchtung der Direktion dieses Einflusses der Eisenbahnbank keine Erwihnung thue.

Wir haben in unserm Geschiftsbericht pro 1878, pag. 13 und 14, iiber die Wahl des gemischten Komite,
welches die Ausfiihrung der Ubereinkunft mit der Eisenbahnbank betreffend die einzufithrenden Ersparnisse iiber-
wachen sollte, das Nothige mitgetheilt, in unserer Beleuchtung des Gutachtens diese Uberwachung aber desshalb
nicht erwiihnt, weil weder das Komite noch die Eisenbahnbank von dem diesfiilligen Rechte Gebrauch machten. Die
eingefiihrien Betriebsersparnisse entsprechen allerdings der Ubereinkunft mit der Eisenbahnbank; aber sie sind auch
mit der Regelmissigkeit und Sicherheit des Betriebes gar wohl vertriiglich, und geben daher zu keinerlei Besorg-
nissen Veranlassung.

In unserm vorjiihrigen Geschiiftsberichte haben wir iiber die Verhandlungen berichtet, welche behufs des Baues
der Wynenthalbahn gepflogen worden waren. Bekanntlich ist durch den Siidbahnvertrag den beiden Gesell-
schaften der Centralbahn und der Nordostbahn die Betheiligung an dieser Zweigbahn mit einem Drittel der Kosten
oktroyirt worden. Um diese Kosten in angemessenen Grenzen zu halten, haben sich die beiden Gesellschaften, auch
im Interesse der Landesgegend, fiir den Bau einer schmalspurigen Strassenbahn ausgesprochen. Das Griindungs-
komite hat nach einigem Widerstreben schliesslich dieser Anschauung ebenfalls zugestimmt, und es ist dann unterm
26. Dezember 1882 mit beidseitigem Ratifikationsvorbehalt ein Vertrag vereinbart worden, welcher zum Zwecke der
Erbauung der genannten Bahn die Griindung einer Aktiengesellschaft vorsieht mit einem Kapital von Fr. 750,000,
woran die Nordostbahn und die Centralbahn sich je mit 250 Aktien zu Fr. 500 zu betheiligen hiitten, wihrend die
iibrigen 1000 Aktien von den betheiligten Gemeinden aufzubringen wiiren.

Unserom Verwaltungsrath ist dicser Vertrag jedoch noch nicht zur Ratifikation vorgelegt worden, weil es noch
ungewiss ist, ob das Komite die von betheiligter Scite zu zeichnenden 1000 Aktien zusammenbringen werde. Die
Erfahrungen mit der Nationalbahn sind geeignet, die Gemeinden etwas bedichtlich zu machen, und dass sich fiir
schweizerische Eisenbahnen noch unbetheiligtes Privatkapital finde, ist angesichts der in offiziellen Kreisen waltenden

Tendenzen kaum zu erwarten.

Wir haben hier noch der Erledigung ciner &lteren Differenz Erwihnung zu thun. Bekanntlich hat die Nord-
ostbahn im Jahr 1876 die Ubernahme der Linie Orlikon-Biilach-Regensberg auf Grundlage der Bestim-
mungen des diesfiilligen Vertrags erklirt. Das Komite der Unternehmung glaubte aber, die Schlussrechnung der
Nordostbahn nicht anerkennen zu konnen und noch eine Nachvergiitung von Fr. 6. 67 Cts. per Obligation fordern zu
sollen. Damalige Vergleichsofferten wurden .nicht annehmbar erkliirt und die Sache blieb pendent bis im Berichtsjahr,
in welchem sie durch eine Nachzahlung von Fr. 3 per Obligation erledigt wurde. Die daherige Ausgabe von Fr. 6798
erscheint unter den Abschreibungen. ‘

II. Verhiltniss zu andern Transportanstalten.

Die Aufgaben kommerzieller Art, welche die Konferenz der schweizerischen Eisenbahnen
zu besorgen hat, haben sich erheblich vermindert und sind in der Regel nur noch von sckundiirer Bedeutung, theils
in Folge Bildung der kommerziellen Union, wodurch fiir den Giiterverkehr ein engerer, nur einen Theil der Bahnen
umfassender Verband geschaffen wurde, theils weil die Westschweizerischen Bahnen sich bis jetzt zur Annahme des
sogenannten Reformsystems fiir den Giiterverkehr nicht entsehliessen konnten und in Folge dessen die, auf Anwendung



	Verhältniss zum Bund, zu den Kantonen und Landesgegenden

